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Einl.	 Einleitung
ErfK	 Erfurter Kommentar
etc.	 et cetera
EUV	 Vertrag über die Europäische Union in der Fassung des 

Vertrags von Lissabon, 13.7.2008, ABl. 2016 C 202, 13
F/G/O	 Franzen/Gallner/Oetker, Kommentar zum europäischen 

Arbeitsrecht
FS 100 Jahre BetrVR	 Festschrift 100 Jahre Betriebsverfassungsrecht
FS ARGE	 Festschrift zum 25-jährigen Bestehen der Arbeitsge-

meinschafts Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein
ggf.	 gegebenenfalls
GK-BetrVG	 Gemeinschaftskommentar Betriebsverfassungsgesetz
GmbH & Co. KG	 Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie 

Kommanditgesellschaft
GRC	 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 12.12. 

2007, ABl. 2016 C 202, 389
Grdl.	 Grundlagen
GTAW	 Gross/Thon/Ahmad/Woitaschek, Kommentar zum Be-

triebsverfassungsgesetz
HMB	 Henssler/Moll/Bepler, Der Tarifvertrag
HN	 Handbuch der Europäischen Grundrechte
HWGNRH	 Hess/Worzalla/Glock/Rose/Huke, BetrVG Kommentar
HWK	 Henssler/Willemsen/Kalb, Arbeitsrecht Kommentar
i. d. R.	 in der Regel
i. Erg.	 im Ergebnis
i. F.	 in Form
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ILO-Übereinkommen	 Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation
ILO-Übereinkommen Nr. 87	 Internationale Arbeitsorganisation Übereinkommen 87, 

Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und den 
Schutz des Vereinigungsrecht, 1948

ILO-Übereinkommen Nr. 98	 Internationale Arbeitsorganisation Übereinkommen 98, 
Übereinkommen über die Anwendung der Grundsätze 
des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektiv-
verhandlungen, 1949

ILO-Übereinkommen Nr. 135	 Internationale Arbeitsorganisation Übereinkommen 
135, Übereinkommen über Schutz und Erleichterungen 
für Arbeitnehmervertreter im Betrieb, 23.6.1971

ILO-Übereinkommen Nr. 151	 Übereinkommen 151, Übereinkommen über den Schutz 
des Vereinigungsrechts und über Verfahren zur Festset-
zung der Beschäftigungsbedingungen im öffentlichen 
Dienst, 25.2.1981

ILO-Übereinkommen Nr. 154	 Übereinkommen 154, Übereinkommen über die Förde-
rung von Kollektivverhandlungen, 11.8.1981

insb.	 insbesondere
i. R.	 im Rahmen
juris-Rn.	 Randnummer einer Veröffentlichung in der juris-Da-

tenbank, www.juris.de
Koalitionsvertrag 2021	 Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialde-

mokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), 
Mehr Fortschritt wagen, 24.11.2021

KonsultationsRL	 Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. März 2002 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhö-
rung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemein-
schaft, 23.3.2002, ABl. L 80, 29

KRHS	 Klebe/Ratayczak/Heilmann/Spoo, Basiskommentar Be
triebsverfassungsgesetz

krit.	 kritisch
lit.	 littera
MassenentlassungsRL	 Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20.  Juli 1998 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaa-
ten über Massenentlassungen, 12.8.1998, ABl. L 225, 
16

MgVG	 Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
bei  einer grenzüberschreitenden Verschmelzung vom 
21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3332), zuletzt geändert 
durch Art. 2 Gesetz zur Umsetzung der Bestimmungen 
der Umwandlungsrichtlinie über die Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer bei grenzüberschreitenden Umwand-
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lungen, Verschmelzungen und Spaltungen vom 4.1. 
2023, BGBl. I 2023 I Nr. 10

MHdbArbR	 Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht
Montan-MitbestErgG	 Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbe-

stimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und 
Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der 
Eisen und Stahl erzeugenden Industrie vom 7. August 
1956, BGBl. I S. 707

NK-EMRK	 Nomos Kommentar Europäische Menschenrechtskon-
vention

NK-GA	 Nomos Kommentar Gesamtes Arbeitsrecht
NK-GRC	 Nomos Kommentar Charta der Grundrechte der Euro-

päischen Union
n. v.	 nicht veröffentlicht
NZA-Beil.	 NZA Beilage (Zeitschrift)
RdA	 Recht der Arbeit (Zeitschrift)
RESC	 Europäische Sozialcharta (revidiert) vom 3. Mai 1996, 

SEV Nr. 163
Rz.	 Randziffer
SCE-BeteiligungsRL	 Richtlinie 2003/72/EG des Rates vom 22. Juli 2003 zur 

Ergänzung des Status der Europäischen Genossen-
schaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer, 
10.11.2001, ABl. L 207, 25

SE-BeteiligungsRL	 Richtlinie 2001/86/EG des Rates vom 8. Oktober 2001 
zur Ergänzung des Status der Europäischen Gesell-
schaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer, 
10.11.2001, ABl. L 294, 22

SEV	 Sammlung der Europäischen Verträge
sog.	 sogenannt
st. Rspr.	 ständige Rechtsprechung
u. a.	 unter anderem
UmwandlungsRL	 Richtlinie 2019/2121/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung 
der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüber-
schreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und 
Spaltungen, 12.12.2019, ABl. L 321

WahlO	 Erste Verordnung zur Durchführung des Betriebsver-
fassungsgesetzes (Wahlordnung) vom 11.  Dezember 
2001, BGBl. I S. 3494, zuletzt geändert durch Art. 1 
VO zur Änd. der WahlO, der WahlO Seeschifffahrt und 
der VO zur Durchführung der Betriebsratswahlen bei 
den Postunternehmen vom 8.10.2021, BGBl. I S. 4640



	 Abkürzungsverzeichnis� 21

WHSS	 Willemsen/Hohenstatt/Schweibert/Seibt, Umstrukturie-
rung und Übertragung von Unternehmen

WPK	 Wlotzke/Preis/Kreft, Betriebsverfassungsgesetz Kom-
mentar

WSI	 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der 
Hans-Böckler-Stiftung

zust.	 zustimmend





§ 1 (Betriebs-)Autonome Gestaltungen  
der Betriebsstruktur

Die gesetzliche Betriebsratsstruktur1 gibt die Organisation der Betriebsver-
fassung vor.2 Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) knüpft dabei an eine 
starre und zentral-hierarchische Organisationsstruktur an (sogleich →Rn. 6 ff.). 
Arbeitgeber und Betriebsrat können u. a. aufgrund komplexer Unternehmens- 
und Konzernstrukturen, divergierender Interessen verschiedener Belegschafts-
gruppen oder des möglichen Erreichens von Schwellenwerten ein Interesse 
daran haben, die gesetzliche Betriebsstruktur (§§ 1, 4 BetrVG) anzupassen.3

Um die Passform der gesetzlichen Betriebsstruktur zu verändern, erlaubt das 
BetrVG gewillkürte Betriebsstrukturen vor allem durch Tarifvertrag („Struk-
turtarifvertrag“), Betriebsvereinbarung („Strukturbetriebsvereinbarung“)4 und 
vereinzelt durch Urabstimmung der Belegschaft (§ 3 BetrVG) sowie die Ver-
selbständigung von Betriebsteilen (§ 4 Abs. 1 BetrVG).

Zwar können die Betriebsparteien einvernehmlich die Betriebsstruktur nur 
durch Strukturbetriebsvereinbarungen nach § 3 Abs. 2 BetrVG mit normativer 
Wirkung anpassen. Daneben gibt es aber noch weitere Gestaltungsmöglich-
keiten für Arbeitgeber und Betriebsrat, die gesetzliche Betriebsstruktur ein
seitig oder gemeinsam zu ändern (→Rn. 35 ff.): Der Arbeitgeber kann z. B. 
den Leitungsapparat und seine Arbeitsorganisation gestalten und so Betriebe 
schaffen oder mit anderen Arbeitgebern durch eine Führungsvereinbarung 
Gemeinschafbetriebe errichten. Der Wahlvorstand kann allein oder gemein-
sam mit dem Arbeitgeber unter „Verkennung des Betriebsbegriffs“ im Wahl-
ausschreiben die Betriebsgrenzen faktisch bestimmen. Ausgangspunkt der 
betriebsautonomen Gestaltungen ist die gesetzliche Betriebsstruktur:

1  Nachfolgend teilweise vereinfacht als „Betriebsstruktur“.
2  Statt aller: Rieble/Klebeck, in: FS Richardi (2007) 693, 693.
3  Ferme, in: Giesen/Junker/Rieble (Hrsg.), Gestaltung der betrieblichen Mitbestim-

mung (2024) 63, 64.
4  Betriebsratsstruktur-Betriebsvereinbarungen nachfolgend vereinfacht als: „Struk-

turbetriebsvereinbarung“; weiter z. B.: Heinkel, Organisationseinheit (2004) 243 ff. 
„Organisationsbetriebsvereinbarung“.

1

2

3
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A. Ausgangspunkt: Gesetzliche Betriebsstruktur

Die Struktur der betrieblichen Mitbestimmung ist im Gegensatz zur Unter-
nehmensmitbestimmung rechtsformunabhängig.5 Zentraler Anknüpfungs-
punkt der Betriebsstruktur ist der „Betrieb“.6 Er ist der durch das Gesetz ge-
schaffene Zuständigkeitsbereich des Betriebsrats7 und „dispositiver Aus-
gangspunkt“ für die Gestaltung der betrieblichen Mitbestimmungsstruktur.8

Das BetrVG verzichtet bewusst auf eine Definition des Betriebsbegriffs 
und überlässt es Rechtsprechung und Wissenschaft, die betriebsratsfähige Or-
ganisationseinheit zu bestimmen.9 Mangels hinreichender normativer Vorga-
ben für die gesetzliche Betriebsstruktur (sogleich →Rn. 6 ff.)10 definieren sie 
die betriebsratsfähige Einheit funktional nach den Organisationsprinzipien der 
Betriebsverfassung (→Rn. 13 ff.) als:

„Eine organisatorische Einheit, innerhalb derer der Arbeitgeber zusammen mit den 
von ihm beschäftigten Arbeitnehmern bestimmte arbeitstechnische Zwecke fortge-
setzt verfolgt. Dazu müssen die in der Betriebsstätte vorhandenen materiellen und 
immateriellen Betriebsmittel zusammengefasst, geordnet und gezielt eingesetzt und 
die menschliche Arbeitskraft von einem einheitlichen Leitungsapparat gesteuert 
werden.“11

5  Statt aller: Preis/Greiner, Arbeitsrecht (2024) § 159 Rz. 2739.
6  Gamillscheg, ZfA 1975, 357, 357; Richardi/Maschmann, BetrVG, § 1 Rn. 20; 

Löwisch/Kaiser/Klumpp/Löwisch, BetrVG, § 1 Rn. 1; ErfK/Koch, § 1 BetrVG Rn. 10; 
DKW/Däubler, BetrVG, Einl. Rn. 55 „Betrieb ist die ‚Domäne der institutionalisierten 
Mitbestimmung‘ “, Rn. 110; DKW/Trümner, BetrVG, § 1 Rn. 33 „ ‚Grundbegriff‘ des 
BetrVG als wesentliche Funktionsvoraussetzung des Gesetzes“; WPK/Preis, BetrVG, 
§ 1 Rn. 13; ders./Greiner, Arbeitsrecht (2024) § 143 Rz. 1716 „Nukleus der Betriebs-
verfassung“; ebenso Henssler, in: FS Kittner (2021) 146, 146.

7  Reichold, Betriebsverfassung als Sozialprivatrecht (1995) 495 „ ‚Kunstfigur‘ des 
Betriebsrats“; Rieble, Arbeitsmarkt und Wettbewerb (1996) Rn. 933 „Betriebsrat als 
Staatsveranstaltung“; ders., RdA 1996, 151, 152; Gistel, Gewillkürte Betriebsverfas-
sungsstruktur und Umstrukturierung (2006) 88; WPK/Preis, BetrVG, § 1 Rn. 13 
„Ohne den Betrieb gibt es keinen Betriebsrat“.

8  Rieble, ZIP 2001, 133, 137; ähnlich: Giesen, BB 2002, 1480, 1480.
9  Statt aller: Richardi/Maschmann, BetrVG, § 1 Rn. 15.
10  ErfK/Koch, § 1 BetrVG Rn. 7; Fitting, BetrVG, § 1 Rn. 88; DKW/Wedde, BetrVG, 

Einl. Rn. 111; GK-BetrVG/Franzen, § 1 Rn. 26.
11  St. Rspr.: BAG 17.5.2017 – 7 ABR 21/15, NZA 2017, 1282 Rn. 17; 23.11.2016 – 

7 ABR 3/15, NZA 2017, 1003 Rn. 31 m. w. N.; GK-BetrVG/Franzen, § 1 Rn. 28; Fit-
ting, BetrVG, § 1 Rn. 93 m. w. N.; krit.: DKW/Wedde, BetrVG, Einl. Rn. 113; a. A.: 
Joost, Betrieb und Unternehmen (1988) 265; DKW/Trümner, BetrVG, § 1 Rn. 49 
„weitestgehend untauglich“.

4

5
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I. Normative Vorgaben

Das BetrVG setzt den Betriebsbegriff12 als selbstverständlich bestehend 
voraus.13 Das Gesetz regelt nur, wie viele Arbeitnehmer ein (Gemeinschafts-)
Betrieb in der Regel mindestens haben muss, damit ein Betriebsrat gewählt 
werden kann (§ 1 Abs. 1 Satz 1, 2 BetrVG), wann ein gemeinsamer Betrieb 
mehrerer Unternehmen widerlegbar vermutet wird (§ 1 Abs. 2 BetrVG), wann 
ein Betriebsteil als selbständiger Betrieb gilt (§ 4 Abs. 1 BetrVG) und wann 
ein Kleinstbetrieb dem Hauptbetrieb zuzuordnen ist (§ 4 Abs. 2 BetrVG).

Neben dem Betrieb knüpft die betriebsverfassungsrechtliche Organisations-
struktur an das „Unternehmen“ und den „Konzern“ an. Die drei Organisati-
onsebenen dienen insbesondere der Zuständigkeitsverteilung im BetrVG zwi-
schen Betriebsrat, Gesamt- und Konzernbetriebsrat:

Das Unternehmen ist Anknüpfungspunkt für den Gesamtbetriebsrat 
(§§ 47 ff. BetrVG) und die Betriebsversammlung (§ 53 BetrVG).14 Das 
BetrVG setzt auch den Unternehmensbegriff als selbstverständlich bestehend 
voraus.15 Die in anderen Gesetzen (z. B. AktG, GmbHG, HGB und BGB) für 
Unternehmen und deren Rechtsträger geregelten „Organisationsformen“ sind 
auch für die Bestimmung des Unternehmens im BetrVG maßgeblich.16

In einem Unternehmen mit mehreren Betriebsräten ist ein Gesamtbetriebs-
rat zu errichten (§ 47 Abs. 1 BetrVG). Der Gesamtbetriebsrat ist zuständig für 
Angelegenheiten, die das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe betref-
fen und nicht durch die einzelnen Betriebsräte geregelt werden können (§ 50 
Abs. 1 Satz 1 BetrVG). Der Gesamtbetriebsrat ist auch für betriebsratslose 
Betriebe zuständig (§ 50 Abs. 1 Satz 1 Hs. 2 BetrVG). Seine Rechte und 
Pflichten entsprechen in seinem Zuständigkeitsbereich denen der einzelnen 
Betriebsräte (§ 51 Abs. 5 BetrVG).17 Er ist den Betriebsräten nicht übergeord-
net (§ 50 Abs. 1 Satz 2 BetrVG).

Der (Unterordnungs-)Konzern i. S. des § 18 Abs. 1 AktG ist der Anknüp-
fungspunkt für den Konzernbetriebsrat (§§ 54 ff. BetrVG). Ein Konzernbe-
triebsrat kann durch Beschlüsse einzelner Gesamtbetriebsräte errichtet werden 

12  Soweit nicht anders benannt, ist mit Betrieb der betriebsverfassungsrechtliche 
Betrieb bezeichnet.

13  Z. B.: „In Betrieben (…) werden Betriebsräte gewählt“, § 1 Abs. 1 Satz 1 
BetrVG; statt aller: GK-BetrVG/Franzen, § 1 Rn. 26; ErfK/Koch, § 1 BetrVG Rn. 7; 
Fitting, BetrVG, § 1 Rn. 88; DKW/Wedde, BetrVG, Einl. 111.

14  Statt aller: GK-BetrVG/Wiese, Einl. Rn. 113.
15  Statt aller: Richardi/Annuß, BetrVG, § 47 Rn. 5.
16  BAG 9.8.2000 – 7 ABR 56/98, NZA 2001, 116, 117; ErfK/Koch, § 47 BetrVG 

Rn. 2.
17  Statt aller: Richardi/Annuß, BetrVG, § 50 Rn. 1.
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